
 

       Gemeinde Eisingen 

 

 

     GEMEINDERATSBESCHLUSS 11/2023 – 5Ö 

 

 

 

TOP 5ö 
Antrag der Chorgemeinschaft „Eintracht“ Eisingen e.V. -   
Errichtung eines Backhauses im Außenbereich der Bohrrainhalle  
- Beratung und Beschlussfassung -  

 
 
 

1. Die Gemeinde Eisingen gestattet der Chorgemeinschaft „Eintracht“ Eisingen e.V. 

die Errichtung eines Backhäuschens im Bereich der Bohrrainhalle. Vertragliche 

Bedingungen wie Erbpacht müssen noch festgelegt werden.  

2. Die Gemeinde Eisingen gewährt der Chorgemeinschaft „Eintracht“ Eisingen e.V. 

einen Baukostenzuschuss in Höhe entsprechend der satzungsgemäßen 

Förderrichtlinien in Höhe von max. 30% der Gesamtkosten. 

Abstimmungsergebnis: 
 
12 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 

Datum 17.11.2023 


